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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

05.12.1960 

Geschäftszahl 

0017/57 

Rechtssatz 

Ausführungen darüber, daß und warum im Beschwerdefall hinsichtlich einer Person, die für das 
Buchhaltungsbüro der Beschwerdeführerin Buchhaltungsarbeiten in Heimarbeit verrichtete, das Bestehen eines 
Dienstverhältnisses anzunehmen war. 

* 

E 5.12.1960, 0017/57 #2; 

Beachte 

y8686; 


